
 

 

 

 

 

1. Nachtrag 

 

zur Vereinbarung gemäß § 140a SGB V 

über die Besondere Versorgung zur frühzeitigen 
Diagnostik und Behandlung von Begleiterkrankungen 

des Diabetes mellitus 

vom 01.01.2015  

in der Fassung der 1. Änderungsvereinbarung vom 01.07.2022 

 
 
 

zwischen der 
 
 
 

DAK-Gesundheit 
Landesvertretung Sachsen 

 
 
 
 

und der 
 

Kassenärztlichen Vereinigung 
 

Sachsen 
 
 
 

  



1. Nachtrag zur Vereinbarung gemäß § 140a SGB V über die Besondere Versorgung zur frühzeitigen Diagnostik 
und Behandlung von Begleiterkrankungen des Diabetes mellitus 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
In § 11 der Vereinbarung in der Fassung der 1. Änderungsvereinbarung vom 01.07.2022 
wird die Rechnungslegung korrigiert. Der § 11 wird wie folgt, neu verfasst: 
 
 

§ 11 Rechnungslegung und Bezahlung 

Die DAK-Gesundheit zahlt mit befreiender Wirkung die vereinbarten Vergütungssätze an die 
KV Sachsen. Die Rechnungsstellung erfolgt unter Nennung der jeweiligen Abrechnungs-
nummern unter der Kontenart 570, Kapitel 99, Abschnitt 5 über Formblatt 3. Eine zusätzliche 
Vergütung für die Leistung darf vom Patienten nicht verlangt werden.  
 
 
Dieser Nachtrag tritt zum 01.07.2022 in Kraft. 
 
 
Dresden, den 7. Oktober 2022  
 
 
gez. 

------------------------------------------------------------ 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen 
vertreten durch den Vorstand 
 
 
gez. 

------------------------------------------------------------ 
DAK-Gesundheit Landesvertretung Sachsen 
vertreten durch die Leiterin  
 


